
 

Gemeinde Gallin-Kuppentin Blatt 1 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim  vom 28.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD 33 – Bürgerservice/Straßenverkehr 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
FD 53 – Gesundheit 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. 
 
 
 
FD 63 – Bauordnung 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Denkmalschutz 
 
1. Baudenkmalpflegerischer Aspekt: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich des Vorhabens keine Baudenkmale und kein ausge-
wiesener Denkmalbereich befinden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim  vom 28.11.2017 
2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben nach gegenwärtigem Kenntnisstand im Planbereich 
keine Bodendenkmale berührt. 

Nebenstehender Hinweis wird in der Begründung Pkt. 6.9 Denkmalschutz entsprechend aktualisiert.  

 

 

 

 

 

Bauleitplanung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen/Bedenken vorgebracht werden. 
 
Vorbeugender Brandschutz 
 

 

 

Nebenstehender Hinweis wird in der Begründung unter Pkt. 6.6 Ver- und Entsorgung, Wasser- und Lösch-
wasserversorgung aufgenommen. 

 

 

 

 

FD 68 – Natur- und Umweltschutz 
 
Naturschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange: allgemeine Belange- Veränderung der Bodenoberfläche; 
nicht besonders geschützte Gehölze, Einzelbaumschutz (§ 18 NatSchAG M-V), Alleenschutz (§ 19 NatSchAG 
M-V), Naturdenkmale (Naturdenkmalverordnung Landkreis), Biotopschutz (§ 20 NatSchAG M-V), Gewässer-
schutzstreifen (§ 29 NatSchAG M-V), NSG (Verordnung des Landes M-V oder alter Schutz), LSG (Verordnung  
Landkreis), Natura 2000 (§33- § 34 BNatSchG) und Artenschutz (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) nicht betroffen sind. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim  vom 28.11.2017 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Eingriffsregelung keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bereiche Gewässer I. und II. Ordnung, Grundwasserschutz,  
Bodenschutz keine Einwände haben. 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenschutz: 

Hinweise: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im vom Vorhaben betroffe-
nen Gebiet nicht bekannt sind. Der Hinweis wird in die Begründung Pkt. 6.6 Abfallentsorgung, Bodenbe-
schaffenheit in Hinblick auf Altlasten eingefügt. 
Auflagen: 

Die Auflagen werden in die Begründung unter dem Punkt 12. Hinweise aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim  vom 28.11.2017 
Gewässer I. und II. Ordnung/ Abwasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer I. oder II. Ordnung nicht direkt berührt werden sowie  
dem Umweltbericht zugestimmt wird. 
 
Die schadlose Regenwasserabführung der vorhandenen Anlage kann im Zusammenhang mit den bestehen-
den Systemen gewährleistet werden. Eine Vermischung mit den vorhandenen und geplanten Schadstoffberei-
chen wird ausgeschlossen. Für das Plangebiet wurde ein Konzept für die Einwallungen (unter Berücksichti-
gung der Erfordernisse der AwSV 2017 - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen vom 22.04.2017) der Biogasanlagen Gallin I und Gallin II und der Entwässerung der eingewallten 
Fläche sowie der Silo- und Silovorflächen erarbeitet. Mit dem Konzept erfolgte der Nachweis, das Nieder-
schlagswasser der unverschmutzten Verkehrsflächen vor Ort versickert werden kann. Ausreichende Versicke-
rungsflächen sind im Plangebiet vorhanden. Es wird sichergestellt, dass Einleitungen/Versickerungen von 
verschmutztem Niederschlagswasser in das Grundwasser oder in einen Vorfluter ausgeschlossen werden.  
Mit einer Einwallung von 0,5 m Höhe um die substratführenden Behälter sowie die Silageplatte wird den Erfor-
dernissen/Bestimmungen der AwSV gefolgt. Das Konzept wird als Anlage 4 dem Umweltbericht beigefügt. 
Bei zukünftigen Erweiterungsvorhaben ist eine Vermischung der vorhandenen mit den geplanten Schadstoff-
bereichen auszuschließen. 
Die wasserrechtliche Stellungnahme zum Entwässerungskonzept liegt mit Stellungnahme der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 13.12.2018 vor und bestätigt die im Konzept beschrie-
bene Verfahrensweise. Hier aufgeführte Hinweise zur Umwallung der Biogasanlagen werden in die Begrün-
dung Pkt. 6.10 Gewässerschutz aufgenommen. 
 
Bei zukünftigen Erweiterungsvorhaben sind die nebenstehenden Hinweise, die unter dem Pkt. 6.6 Ver- und 
Entsorgung, Abwasser sowie unter dem Pkt. 12. Hinweise aufgenommen werden, zu berücksichtigen.  
Die Ausweisung von gesonderten Flächen in der Planzeichnung für Ver- und Entsorgungseinrichtungen zur 
Entwässerung von Niederschlagswasser ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
 
 
 
 
 
Auflagen 
Nebenstehende Auflagen werden in die Begründung, Pkt 6.8 Immissionsschutz aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Ludwigslust-Parchim  vom 28.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise 
Nebenstehende Hinweise werden in die Begründung, Pkt. 12 Hinweise aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern 

 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 

 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg vom 

08.11.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die angezeigten Planungsabsichten nach den Grundsätzen und Zielen 
der Raumordnung und Landesplanung gemäß Landesplanungsgesetz (LPIG), Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V)  und Regionalem Raumentwicklungsprogramm Westmeck-
lenburg 2011 (RREP WM) beurteilt werden.  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg vom 

08.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben den Erfordernissen der Raumordnung und Landespla-
nung gemäß Programmsatz 4.5 (3)  LEP M-V und 3.1.4 (1) RREP WM entspricht. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben den Erfordernissen der Raumordnung und Landespla-
nung gemäß Programmsatz 4.5 (12) LEP M-V entspricht. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben den Erfordernissen der Raumordnung und Landespla-
nung gemäß dem Programmsatz 6.5 (1) RREP WM Rechnung trägt. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Programmsätze 4.6 (4) LEP M-V,  3.1.3 (3) RREP WM und 6.1 (6) Z 
LEP M-V sowie 5.1 (4) Z RREP WM zu berücksichtigen sind. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg vom 

08.11.2017 
 
Bewertungsergebnis 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der B-Plan Nr. 5 "Bioenergie Gallin“ der Gemeinde Gallin-Kuppentin mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.  
 
Die Feststellungen zur raumordnerischen Bewertung werden in die Begründung Pkt. 4. Vorgaben überge-
ordneter Planungen - aufgenommen. Die Stellungnahme wird damit berücksichtigt. 
 
Abschließender Hinweis 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es erfolgt die erneute Beteiligung im weiteren Planverfahren. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Straßenbauamt Schwerin 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 

vom 20.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Die Feststellung, dass nach erneuter Prüfung landwirtschaftliche Belange betroffen sind, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Ausweisung von Kompensationsmaßnahmen unter Nutzung von Flächen des Feldblockes 
DEMVLI085AD30087, die derzeit noch als Ackerflächen genutzt werden, erfolgte unter Zugrundelegung des 
erforderlichen Bedarfes entsprechend der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung sowie der Verfügbarkeit 
einschließlich deren dauerhaften Sicherungsmöglichkeiten.  
 
 
 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Gebiet des Bebauungsplanes in keinem Verfahren 
zur Bodenneuordnung befindet sowie Bedenken und Anregungen nicht geäußert werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 

vom 20.11.2017 
3. Naturschutz,  Wasser und Boden 
3.1 Naturschutz 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Naturschutzbehörde des LK Ludwigslust-
Parchim ist im Verfahren beteiligt worden. 
 
3.2 Wasser 
Die Aussage, dass Gewässer I. Ordnung und wasserwirtschaftliche Anlagen in Zuständigkeit des STALU WM 
nicht berührt sind und keine wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
3.3 Boden 
Entsprechend der Stellungnahmen des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 28.11.2017 besteht für das 
Plangebiet kein Altlastenverdacht. 
Da für den Geltungsbereich des B-Planes keine Altlasten angezeigt wurden, waren im Rahmen dieser Bauleit-
planung keine weiteren Abstimmungen erforderlich. Der Hinweis, dass darüber hinaus gehende schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Rahmen der Umsetzung zu berücksichti-
gen sind, wurde bereits in die Begründung Pkt. 6.6 sowie die textlichen Hinweise (Pkt. 12) aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
4. Immissions- und Klimaschutz,  Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen Belange 
derzeit nicht vorliegen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege vom 02.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit der vorliegenden Planung die Belange der Baudenkmalpflege und 
Bodendenkmalpflege bereits berücksichtigt wurden bzw. weitere Anregungen nicht gegeben werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landesamt für innere Verwaltung vom 18.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes M-V befinden. 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Landkreis als zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde wurde beteiligt. 
Die Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim liegt mit Schreiben vom 28.11.2017 vor.  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landesamt für innere Verwaltung vom 18.10.2017 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landesamt für innere Verwaltung vom 18.10.2017 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Forstamt Sandhof vom 22.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus forstrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen bzw. Waldflächen 
nicht betroffen sind. 
 
Die Forstbehörde wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  WEMAG AG 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: 50Hertz Transmission GmbH TG Netzbetrieb vom 24.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet derzeit keine Anlagen (z. B. Hochspannungsfreilei-
tungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver und Entsorgungsleitungen) der 
50Hertz Transmission GmbH befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GASCADE Gastransport GmbH vom 20.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet Anlagen der Gascade Gastransport GmbH nicht betrof-
fen sind. 
 
 
 
Die Ausweisung externer Flächen für Kompensationsmaßnahmen ist nicht vorgesehen. Die Gascade Gas-
transport GmbH wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Andere Versorgungsträger sind im Verfahren beteiligt worden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin 
 
Amt Eldenburg Lübz - Stadt- u. Gemeindeentwicklung - N. Timm 
Am Markt 22 
19386 Lübz 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00540439 
E-Mail: TDRF-O-Schwerin.de@vodafone.com 
Datum: 16.11.2017 
Gemeinde Gallin-Kuppentin, Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 "Bioenergie Gallin" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 16.10.2017. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunika-
tionsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unse-
rerseits derzeit nicht geplant. 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Services GmbH & Co. 
KG Region: Hamburg/Schleswig-Holstein/M-V vom 16.11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände geltend gemacht werden, im Planbereich keine Tele-
kommunikationsanlagen des Unternehmens vorhanden sind und derzeit keine Neuverlegung von Telekommu-
nikationsanlagen geplant ist. 
 

 

mailto:TDRF-O-Schwerin.de@vodafone.com


 

Gemeinde Gallin-Kuppentin Blatt 24 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation 
mbH vom 11.11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch den B-Plan keine vorhandenen Anlagen und keine zurzeit lau-
fenden Planungen der ONTRAS bzw. der VGS berührt werden bzw. keine Einwände bestehen. 
 
Auflage: Eine Erweiterung oder Verlagerung des Geltungsbereiches bzw. der Planung soll in diesem Verfahren 
nicht erfolgen. Diese Stellungnahme wird dem Flächeneigentümer und dem Vorhabenträger für den Fall des 
nebenstehenden Bedarfes zur erneuten Abfrage bei GDMcom zur Kenntnis gegeben. 
 
Weitere, möglicherweise berührte Unternehmen wurden beteiligt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: E.ON Hanse AG 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Deutsche Telekom AG, T-Com 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
 



Von: Stefan Gaberle [mailto:gaberle@wazv-parchim-luebz.de]  
Gesendet: Freitag, 24. November 2017 09:49 
An: n.timm@amt-eldenburg-luebz.de 
Betreff: Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Bioernergie Gallin" der 
Gemeinde Gallin-Kuppentin; Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

 Sehr geehrter Herr Timm 

bezüglich der Mitteilung vom 16.10.2017 nimmt der WAZV wie folgt Stellung. Der WAZV hat grund-
sätzlich keine Einwände gegen den Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 "Bioenergie Gallin" der 
Gemeinde Gallin-Kuppentin. Es sind in dem Bereich derzeit keine Maßnahmen des WAZV geplant.  

Die im Geltungsbereich des B-Planes befindlichen Grundstücke sind derzeit nicht direkt an die zent-
rale Trinkwasserversorgung angeschlossen. Die Herstellung eines oder mehrere Grundstücksan-
schlüsse ist möglich. Im Bereich der westlich verlaufenden Langen Straße in der Ortslage Gallin 
befindet sich eine Trinkwasserversorgungsleitung PE 180x15,4.  

Bei der sonstigen Erschließung des B-Plangebietes mit Ver- oder Entsorgungsanlagen ist darauf zu 
achten, dass die bestehenden Leitungen und Anlagen des WAZV nicht überbaut, beschädigt oder 
beseitigt werden und das bei der Verlegung von Kabeln und Leitungen gewisse Mindestabstände zu 
den Leitungen und Anlagen des WAZV einzuhalten sind. Die Bestandsunterlagen sind dann bei 
Bedarf beim WAZV abzufordern.  

 Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter des WAZV natürlich gerne zur Verfü-
gung. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Stefan Gaberle 
Sachbearbeiter GIS, Bestandsdaten, Liegenschaften, Vermessung 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Parchim-Lübz 
Neuhofer Weiche 53, 19370 Parchim  
Tel. (03871) 725-202 
gaberle@wazv-parchim-luebz.de 
www.wazv-parchim-luebz.de 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Wasser- und Abwasserzweckverband vom 24.11.2017 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände geltend gemacht werden bzw. keine 
Maßnahmen des WAZV geplant sind. 
 
 
 
Nebenstehender Hinweis wird in die Begründung Pkt. 6.6 Ver- und Entsorgung aufgenommen. 
 
 
 
 
Nebenstehender Hinweis wird in die Begründung Pkt. 12. Hinweise aufgenommen. 
 
 
 
Diese Stellungnahme wird dem Flächeneigentümer und dem Vorhabenträger für den Fall des Bedarfes zur 
weiteren Abstimmung mit dem WAZV zur Kenntnis gegeben. 
 

mailto:gaberle@wazv-parchim-luebz.de
http://www.wazv-parchim-luebz.de/
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Wasser- und Bodenverband „Mildenitz-Lübzer Elde“ vom 

15.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Verbandsgewässer des WBV befinden, die 
Einleitung in ein Gewässer 2. Ordnung nicht geplant sowie Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebie-
tes nicht vorgesehen sind und somit keine Einwände erhoben werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Amt für Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Gewerbeaufsicht 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Stadt Lübz 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Passow 
 

 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Barkhagen 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Stadt Goldberg vom 12.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Aufgabenbereiche der Stadt Goldberg nicht betroffen sind. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Neu Poserin vom 07.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Aufgabenbereiche der Gemeinde Neu Poserin nicht betroffen sind. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Amt Parchim Umland vom 17.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Parchimer Umland betrof-
fen ist. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Stadt Plau am See vom 27.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Plau am See dem Vorentwurf allgemein zustimmt und Belan-
ge der Stadt nicht negativ berührt werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 
Bebauungsplan Nr. 5 „Bioenergie Gallin“  

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  
 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit wurden nicht abgegeben. 

 


